
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/8/22 10ObS136/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.08.1995

Norm

ZPO §477 Abs1 Z2 D2b

ASGG §11 Abs1

ASGG §11a Abs4

Rechtssatz

Nach § 11a Abs 4 ASGG ist eine Nichtigkeit nur dann ausgeschlossen, wenn die Entscheidung in einem Senat gemäß §

11 Abs 1, anstelle des Dreiersenates getro8en wird; für den umgekehrten Fall ;ndet sich in dieser Bestimmung keine

Regelung.
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